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Grundsätze des „Land-Use-Planning“

Artikel 13 der Seveso-III-Richtlinie:

▪ Die Mitgliedsstaaten sind dazu verpflichtet, in ihren Politiken der
Flächenausweisung oder Flächennutzung und/oder anderen einschlägigen
Politiken das Ziel zu berücksichtigen, schwere Unfälle zu verhüten oder ihre Folgen
zu begrenzen.

Dazu überwachen sie

▪ die Ansiedlung neuer Betriebe bzw. die Änderung bestehender Betriebe

▪ neue Entwicklungen in der Nachbarschaft bestehender Betriebe, wenn diese
Ansiedlungen oder Maßnahmen das Risiko eines schweren Unfalls vergrößern
oder die Folgen eines solchen Unfalls verschlimmern können.
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Grundsätze des „Land-Use-Planning“

Die Mitgliedsstaaten haben u.a. bei der Flächenausweisung dafür zu sorgen, dass 
zwischen

▪ den unter die Seveso-III-Richtlinie fallenden Betrieben (Betriebsbereich im Sinne 
der Störfallverordnung)

und

▪ Wohngebieten 

▪ öffentlich genutzten Gebäuden und Gebieten 

▪ wichtigen Verkehrswegen (soweit möglich)

▪ Freizeitgebieten und unter dem Gesichtspunkt des Naturschutzes besonders 
wertvollen bzw. besonders empfindlichen Gebieten

ein angemessener Abstand gewahrt bleibt.

➢keine Zunahme der Gefährdung der Bevölkerung
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Abstandsempfehlungen für die 
Bauleitplanung

Grundlagen gemäß KAS-18

▪ Freisetzung von Stoffen bei einer Leckgröße von 490 mm² (DN25) bzw. der Inhalt 
eines Transportgebindes bzw. Druckgefäßes.

▪ Untersuchte Szenarien, Grenzwerte
▪ Brände, 1,6 kW/m²

▪ Gaswolkenexplosion mit unmittelbarer Zündung, 0,1 bar;

▪ Freisetzung toxischer Stoffe, ERPG-2-Wert bzw. AEGL-2-Wert (1 Stunde) 

▪ Ausbreitungsmodell: VDI-Richtlinie 3783, mittlere Wetterlage
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Modellanlage Bauleitplanverfahren Voerde

Stoffbezogene Betrachtung der geplanten Modellanlagen und Ermittlung von Szenarien zu:

▪ Erdgas, Wasserstoff (entzündbare Gase)

▪ Diesel (entzündbare Flüssigkeit)

Szenarien zu Lachenbrand, Freistrahlflamme und Brand:

▪ Explosionsüberdruck (KAS-18 0,1 bar hier 0,05 bar)

▪ Wärmestrahlung (KAS-18 1,6 kW/m²)

Randbedingungen von Bestandsanlagen übernommen

➢Somit Mischung aus Detailkenntnissen und konservativen Annahmen
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Modellanlage Bauleitplanverfahren Voerde

Ergebnisse der Berechnungen:
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Szenario Beurteilungswert Abstand

Freisetzung von Erdgas am Kraftwerk

Freistrahlflamme 1,6 kW/m² 54 m

Gaswolkenexplosion 0,05 bar Wird nicht erreicht

Freisetzung von Diesel am Kraftwerk

Gaswolkenexplosion 0,05 bar Wird nicht erreicht

Lachenbrand 1,6 kW/m² 158 m

Freisetzung von Wasserstoff an der Trailerstation

Freistrahlflamme 1,6 kW/m² 62 m

Gaswolkenexplosion 0,05 bar Wird nicht erreicht

Freisetzung von Wasserstoff an der Elektrolyse sowie am Kraftwerk

Freistrahlflamme 1,6 kW/m² 31 m

Gaswolkenexplosion 0,05 bar Wird nicht erreicht

Freisetzung von Diesel an der Elektrolyse (Notstromversorgung)

Gaswolkenexplosion 0,05 bar Wird nicht erreicht

Lachenbrand 1,6 kW/m² 86 m



Modellanlage Bauleitplanverfahren Voerde
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Modellanlage Bauleitplanverfahren Voerde
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Jenseits des Bauleitplanverfahrens

In einem Genehmigungsverfahren für einen Betriebsbereich wird die Einhaltung 
angemessener Sicherheitsabstände von der Genehmigungsbehörde (Bez.-Reg.) überprüft.

▪ Erneute Erstellung eines Gutachtens

▪ Berücksichtigung der Detailkenntnisse vor Ort (nicht einer Modellanlage):

▪ Stoffe, deren Notwendigkeit heute unbekannt sind

▪ Anlagenparameter (Druck, Temperatur, Rohrleitungsgrößen), die anders ausfallen als
heute veranschlagt

▪ Termin mit Öffentlichkeitsbeteiligung
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